
Webinar zur Plattform für Abwärme gemäß 
§ 17 Energieeffizienzgesetz (EnEfG)

Informationen zu Verfahren, Fristen und Dateneingabe | 17. und 24. April 2024 



Agenda 

Webinar zur Plattform für Abwärme | Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE)

I. Einführung und Begrüßung – 5 Min. 

II. Hinweise und Fristen zur Plattform für Abwärme – 5 Min. 

III. Vorstellung der Funktionen der Plattform für Abwärme – 25 Min. 

IV. Fragerunde – 20 Min. 

V. Abschluss und Ausblick – 5 Min. 
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• Seit 18.11.2023 neue gesetzliche Grundlage in § 17 Energieeffizienzgesetz (EnEfG)
sog. „Plattform für Abwärme“

• Ziel: Steigerung der Energieeffizienz über stärkere Nutzung von Abwärme

• Übersicht zu gewerblichen Abwärmepotentialen in Deutschland schaffen

=> Abwärmedaten werden auf einer öffentlichen Plattform bereitgestellt 
und für Institutionen (z. B. Unternehmen oder Kommunen) vor Ort sichtbar gemacht

Was ist die „Plattform für Abwärme“?
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Die Plattform für Abwärme als “Matchmaking“
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Unternehmen mit 
Abwärmepotential

Institutionen mit 
Wärmebedarf

Angebot über Bereitstellung 
von Kerndaten zu Abwärme 

(EnEfG)

Nachfrage und Identifikation 
von Abwärmepotentialen 

(u. a. WPG)

Plattform für Abwärme



Bisherige Schritte bei der „Plattform für Abwärme“
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18.11.2023:

Energieeffizienzgesetz 
(EnEfG) tritt in Kraft. 

In § 17 geregelt:

Die Plattform für 
Abwärme 

11.12.2023:

Stakeholder-
Veranstaltung zur 

Plattform für Abwärme 
im BMWK

2024 


30.01.2024:

Veröffentlichung des 
Merkblatts für die 

Plattform für Abwärme 
bei BfEE/BAFA 

06./13.02.2024:

BfEE/BAFA-Webinare 
zum Merkblatt für die 

Plattform für Abwärme 

04.03.2024: 

Veröffentlichung eines 
aktualisierten Merkblatts 

15.04.2024:

Start der Plattform / 
Freischaltung des Portals 

17./24.04.2024:

Weitere BfEE/BAFA-
Webinare zur 

Portalanwendung 



§ 17 Absatz 1 Energieeffizienzgesetz (EnEfG):

1. Name des Unternehmens,

2. Adresse des Standortes oder der Standorte, an dem die Abwärme anfällt,

3. die jährliche Wärmemenge und maximale thermische Leistung,

4. die zeitliche Verfügbarkeit in Form von Leistungsprofilen im Jahresverlauf,

5. die vorhandenen Möglichkeiten zur Regelung von Temperatur, Druck und Einspeisung,

6. das durchschnittliche Temperaturniveau in Grad Celsius.

Überblick: Auskunftspflichtige Daten lt. Gesetz
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• Zentraler „Leitfaden“ für die 
auskunftspflichtigen Daten 

• Verfügbar unter www.bfee-
online.de/pfa im Download-
Bereich

• „Lebendiges Dokument“ mit 
fortlaufenden 
Aktualisierungen

• Bitte achten Sie darauf, 
immer mit der aktuellen 
Version des Merkblattes zu 
arbeiten!

Infos zum Merkblatt
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http://www.bfee-online.de/pfa


Reguläre Frist zur Datenmeldung und Aktualisierung von Informationen 
(gem. § 17 Absatz 2 Satz 1 EnEfG): 31. März eines jeden Jahres

Übergangsvorschrift gem. § 20 Absatz 4 EnEfG: 1. Januar 2024

Wichtiger Hinweis: 
Frist ausgesetzt für zwölf Monate (Entscheidung BMWK vgl. BAFA-Meldung vom 
15.04.2024)

 Angepasste Frist für erstmalige Meldung: 1. Januar 2025

Verfahren & Fristen
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Hinweise zur erstmaligen Meldung 
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Vereinfachungen: 

• Nur wesentliche Abwärmepotentiale
• Wesentlichkeitsschwelle 20 °C
• Festsetzen von „Bagatellgrenzen“
• Ermöglichung von „Konzernmeldungen“ 
• Keine „Leermeldungen“ erforderlich 

Wichtige Hinweise: 

• Infos zu den auskunftspflichtigen Daten sind dem Merkblatt und den FAQ zu entnehmen!
• Es wird zusätzlich eine Portal-Anleitung zur Verfügung gestellt
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Weiterer Zeitplan 
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Fristen & 
Übergang:

01.01.2024 
+ 

12 Monate

01.01.2025
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Daten 
zusammentragen

- Sammeln der 
notwendigen Daten 
im Unternehmen 
(Auditierung, 
Rezertifizierung etc.)

- Klärung von 
Fragen/Unklarheiten

Registrierung und 
Dateneingabe

- Registrierung im 
ELAN-K2 Portal

- Eingabe der Daten 
im Portal

Einreichen & 
aktualisieren

- Daten einreichen

- Eingangs-
bestätigung 
abspeichern

- Bei Änderungen 
aktualisieren 

+ +



Das Portal für Abwärme
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• Das Portal für die Plattform für Abwärme (kurz: Portal für Abwärme) ist die elektronische Vorlage gemäß § 17 
Absatz 2 EnEfG, über welche die Meldung von im Unternehmen anfallender Abwärme zu erfolgen hat

• Das Portal stellt die zentrale Anwendung für die Meldung von Abwärmepotentialen sowie ggf. notwendiger 
Kommunikation dar

• Eine Leermeldung ist nicht erforderlich  Nur wenn Abwärmepotentiale vorliegen, muss eine Registrierung im 
Portal erfolgen

• Das Portal ist permanent erreichbar  Aktualisierungen können jederzeit erfolgen

• Der Link zum Portal ist auf der zentralen Homepage der Plattform für Abwärme auffindbar  www.bfee-
online.de/pfa

Vorstellung des Portals für Abwärme
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http://www.bfee-online.de/pfa


Portal für Abwärme – Aufbau einer Meldung
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Unternehmen 
(§ 17 Absatz 1 Nummer 1 EnEfG)

 Registrierung des verpflichteten Unternehmens mit Name, Adresse, 
bevollmächtigter Person und GEV

 Optional: Angabe von verbundenen Unternehmen für eine 
„Konzernmeldung“

 Optional: Registrierung mithilfe von ELSTER Mein Unternehmenskonto 

Standort
(§ 17 Absatz 1 Nummer 2 EnEfG)

 Angabe des Standortes mit Name, Adresse und einer 
Angabe über die Abwärme (Multiple-Choice)

 Wichtig: Keine Leermeldung von Standorten (Standorte 
ohne meldepflichtige Abwärme) erforderlich

Abwärmepotential
(§ 17 Absatz 1 Nummer 3-6 EnEfG)

 Angabe des Abwärmepotentials mit Bezeichnung, Wärmemenge, 
thermischer Leistung, Regelungsmöglichkeiten und dem Leistungsprofil im 
Jahresverlauf

 Optional: Angabe weiterer Daten/Informationen 

Angabe weiterer Standorte

Angabe weiterer Abwärmepotentiale



• Der technische Leitfaden „Anleitung ELAN-K2 für das Portal 

für Abwärme“ führt detailliert durch die Registrierung und die 

Datenmeldung

• Dieser Leitfaden ist auf der zentralen Homepage der Plattform 

für Abwärme auffindbar  www.bfee-online.de/pfa

Portal für Abwärme – Technischer Leitfaden
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• Möglichkeit zur finalen Meldung der Daten 

 Button zum finalen Einreichen aller zuvor eingetragenen Daten 

• „Quittierung“ der Daten durch eine Zusammenstellung der Angaben als PDF-Datei im Dokumentenbereich

 Dieses Dokument sollte zur Sicherheit heruntergeladen und im Unternehmen abgespeichert werden 

• Automatisierte „Checks“ 

 Hinweise des Portals, falls die eingegebenen Daten in ihrem Zusammenspiel technisch nicht sinnvoll erscheinen 

• Möglichkeit zum Bulk-Upload von Daten 

 Informationen zur Vorbereitung werden bekannt gegeben, sobald dies möglich ist

Zukünftige Erweiterungen des Portals für Abwärme
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Informationsmöglichkeiten: 

Web: Infos, FAQ & Merkblätter

www.bfee-online.de/pfa

Mail: pfa@bafa.bund.de 

 Tel.: 06196/908-1034

Helpdesk und Informationsangebote – Hier erreichen Sie uns!
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mailto:rzr@bafa.bund.de
http://www.bfee-online.de/pfa


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE)
Frankfurter Straße 29 – 35
65760 Eschborn

Ansprechpartner
Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE)
pfa@bafa.bund.de
www.bfee-online.de 
Tel. +49 6196 908-1034
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